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Grundsätze zum Schutz des Lebens 
Jeder Mensch hat ein Recht auf seine persönliche Unversehrtheit und eine würdevolle Behandlung in jeder 
Lebenslage, insbesondere bei Krankheit, bei Gebrechen und im Alter. 
Die EVP setzt sich für den umfassenden Schutz des Lebens von der Zeugung bis zum Tod ein. 
 

Alarmierende Fakten in der Schweiz 
Eine 2003 der Öffentlichkeit vorgestellte EU-Studie, an der sich sechs europäische Länder (Belgien, 
Dänemark, Holland, Italien, Schweden, Schweiz) beteiligten, legt Daten und Fakten offen u.a. über die auch in 
der Schweiz angewendete illegale aktive Sterbehilfe (d.h. gezielte Lebensverkürzung des schwerstkranken 
Patienten, um ihn von seinen Schmerzen zu befreien) und über die in der Schweiz straflose Suizidbeihilfe 
(Bereitstellen oder Verabreichen eines tödlichen Medikaments, um dem Betroffenen die Selbsttötung zu 
ermöglichen).  
 
Verbotene, aktive Sterbehilfe mittels Verabreichung eines tödlich wirkenden Mittels durch den Arzt wird in 
der Schweiz jährlich bei 420 Patienten getätigt, davon bei 180 auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten hin, 
bei 240 Patienten ohne deren ausdrückliches Verlangen.  
 
Die Schweiz steht an der Spitze aller untersuchten Länder bei der Anzahl von Fällen legaler Suizidbeihilfe 
durch Sterbehilfeorganisationen. Diese Form von Sterbehilfe kommt bei uns bei jedem hundertsten Todesfall 
zur Anwendung, also bei rund 400 Personen. 
 

Menschenrecht auf assistierten Suizid? 
Von einigen Exponenten der Suizidbeihilfe wird immer wieder von einem Menschenrecht auf assistierten 
Suizid gesprochen. Ist dies ein Anspruchsrecht oder um ein Abwehrrecht? 
 

Thesen / Massnahmen 
− Es gibt kein Menschenrecht auf assistierten Suizid 
− Verstoss gegen gesellschaftlichen Grundkonsens 
− Aktive Sterbehilfe und Suizidbeihilfe sind ethisch nicht vertretbar 
− Suizidbeihilfe ist keine staatliche Aufgabe 
− Suizidbeihilfe ist aus allen mit öffentlichen Mitteln unterstützten Spitälern und Heimen zu 

verbannen 
− Suizidbeihilfe an nicht in der Schweiz wohnhaften Personen ist zu verbieten 
− Förderung der Palliativbetreuung und von Hospizdiensten ist dringlich 

 
 
Die Förderung einer umfassenden schmerzlindernden Betreuung schwerstkranker, Schmerzen leidender 
Patienten – ob alt oder jung – in Form von fachgerechter Palliativmedizin, Pflege und geistiger Begleitung 
(Palliative Care) muss unverzüglich an die Hand genommen werden, weil sie eine echte Alternative zur 
aktiven Sterbehilfe und Suizidbeihilfe darstellt. Erfahrungsgemäss verschwindet der Todeswunsch, wenn 
Patienten, die an körperlichen und seelischen Qualen leidenden in genügendem Masse palliativ betreut 
werden. Beispiel: Kanton St.Gallen. 
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